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Kapitel 1

Einleitung

„Es ist normal, verschieden zu sein“1

(Richard von Weizsäcker)

A. Einführung

Die Bedeutung der Teilhabe am Arbeitsleben erschöpft sich regelmäßig nicht
in dem bloßen Erstreiten einer Existenzgrundlage, sondern bildet vielmehr
für jeden Menschen die integrative Grundlage für eine selbstbestimmte und
gleichberechtigte Lebensführung in der Gesellschaft.2 Ein freiheitlicher und
auf den Grundsätzen der Privatautonomie beruhender Arbeitsmarkt bildet
dabei den Garanten für die Entfaltung der Persönlichkeit im Rahmen einer
frei gewählten Erwerbsarbeit.3 In der Stärke dieser Freiheit liegt zugleich
auch ihre Schwäche, da ein auf den freien Wettbewerb ausgereichter Arbeits-
markt die Integration von Menschen gefährdet, die wegen ihrer körperli-
chen, seelischen oder geistigen Konstitution und/oder Ressentiments nicht
den ökonomischen Erwartungen und der Arbeitsorganisation derjenigen
entsprechen, die die Arbeit zu vergeben haben.4 Der Schlüssel für die Teilhabe
am gesellschaftlichen Leben, nämlich das Ergreifen eines Berufes,5 droht so-
mit für Menschen mit Behinderungen unauffindbar zu werden. Um solchen
segregierenden Wirkungen des Arbeitsmarktes entgegenzutreten, erfolgte
auf der Grundlage der Idee eines Sozialstaates eine umfangreiche Gesetzge-
bung zur Inklusion von Menschen mit einer (schweren) Behinderung in das
Arbeitsleben.6

1 Ansprache des damaligen Bundespräsidenten bei der Eröffnungsveranstaltung der
Tagung der Bundesarbeitsgemeinschaft Hilfe für Behinderte am 01.07.1993 (im Internet
unter: www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Richard-von-Weizsaecker/Red
en/1993/07/19930701 Rede.html, abgerufen am 20.03.2020).

2 Deinert/Heuschmid/Zwanziger–Deinert, § 1 Rn. 10; BT-Drs. 15/4575, S. 66.
3 Vgl. BVerfG v. 27.01.1976 – 1 BVR 2325/73, NJW 1973, 1309 = BVerfGE 41, 251,

263 f.; BVerfG v. 13.10.1971 – 1 BVR 280/66, NJW 1971, 2299 = BVerfGE 32, 54, 71;
Badura, in: FS Herschel, S. 21, 24.

4 Bieritz-Harder, ZSR Sonderheft 2005, 36, 37 ff.
5 Welti, Behinderung und Rehabilitation im sozialen Rechtsstaat, S. 695.
6 Deinert/Welti–Deinert, SWK BR, Schwerbehindertenrecht, arbeitsrechtliches,

Rn. 2 ff.



2 Kapitel 1: Einleitung

Das „Kernstück“7 dieses arbeitsmarktpolitischen Anliegens bildet in
Deutschland seit knapp 100 Jahren das Instrument der „Beschäftigungs-
pflicht und Ausgleichsabgabe“ (heute geregelt in §§ 154 ff. SGB IX), wonach
alle Arbeitgeber ab einer bestimmten Betriebsgröße verpflichtet sind, eine
Mindestbeschäftigungsquote für schwerbehinderte Menschen zu erfüllen.
Der angenommene Wettbewerbsnachteil8 von Menschen mit einer Behinde-
rung bei der Aufnahme einer Beschäftigung gegenüber einem der rationalen
betriebswirtschaftlichen Norm entsprechenden Menschen,9 soll sich der ge-
setzlichen Konzeption nach durch die pauschale quotale Bevorteilung ega-
lisieren.10 Arbeitgeber, die der Beschäftigungspflicht, ganz gleich aus welchen
Gründen, nicht nachkommen, haben, je nach Erfüllungsgrad ihrer Pflicht-
quote, eine Ausgleichsabgabe zu entrichten, womit die Beschäftigung eines
Menschen mit einer Behinderung – zynisch ausgedrückt – ein Preisschild in
eben jener Höhe der Abgabe erhält.

Ausgehend von dem in Art. 3 Abs. 3 S. 2 GG normierten Benachteili-
gungsverbot von Menschen mit einer Behinderung entwickelte sich an der
Seite der Beschäftigungspflicht das Diskriminierungsrecht zu einer weiteren
wichtigen Triebfeder der beruflichen Inklusion schwerbehinderter Men-
schen. Die arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgebote erfuhren und erfah-
ren dabei eine maßgebliche Prägung aus internationalen Vorschriften, na-
mentlich der europäischen Richtlinie 2000/78/EG11 und den Verpflichtungen
aus der Konvention der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen
mit Behinderungen (UN-BRK).12 Der hierin enthaltene weitergehende Par-
tizipationsgedanke mündet im „Herzstück“13 der Bemühungen zur Verhin-
derung von Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen in der Ar-

7 So das BVerfG zu den früheren, aber inhaltlich im Wesentlichen identischen Vor-
schriften § 4 Abs. 1 und § 8 Abs. 1 und 2 SchwbG in seinem Urteil v. 26.05.1981 – 1 BvL 56,
57, 58/78, BVerfGE 57, 139, 153 = AP Nr. 1 zu § 4 SchwbG; Jung, DB 1974, 919, 921; im
europäischen Kontext Waddington, CLLJ 1996, 62.

8 Sargeant/Radevich-Katsaroumpa/Innesti, EID 2016, 1, 5; Horn, Beschäftigungspflicht
und Ausgleichsabgabe, S. 9.

9 Dazu Adomeit, NJW 2003, 1162.
10 Waddington, CLLJ 1996, 62, 73; Sargeant/Radevich-Katsaroumpa/Innesti, EID 2016,

1, 5; zur verfassungsrechtlichen Legitimation von sozialrechtlichen Typisierungen vgl. Dei-
nert/Heuschmid/Zwanziger–Deinert, § 1 Rn. 11.

11 Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27.11.2000 zur Festlegung eines allgemeinen
Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf, ABl.
L 303 v. 02.12.2000, S. 16 ff.

12 Gesetz zu dem Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 13.12.2006 über die
Rechte von Menschen mit Behinderungen sowie zu dem Fakultativprotokoll vom
13.12.2006 zum Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen
mit Behinderungen vom 21.12.2008, BGBl. II Nr. 35, S. 1419 ff.

13 Leder, SAE 2006, 305, 307.
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beitswelt, dem Instrument der angemessenen Vorkehrungen. Diesem liegen
die humanistische Prämisse und der tatsächliche Befund zu Grunde, dass
Menschen mit einer Behinderung in den meisten Fällen dieselben beruflichen
Entfaltungsmöglichkeiten und auch dasselbe Leistungsvermögen besitzen
wie nicht behinderte Menschen, wenn die Arbeitsorganisation die Differenz
des Einzelnen berücksichtigt14 und nicht weiterhin auf den idealtypischen
jungen, gesunden und funktionsfähigen Arbeitnehmer ausgerichtet ist.15 Um
eine über die bloße Gleichbehandlung hinausgehende Gleichstellung zu er-
möglichen, braucht es demnach zuvörderst ein „level playing field“16, also
Wettbewerbsgleichheit von Menschen mit und ohne Behinderungen. Um
diese zu erreichen, verpflichten sowohl Art. 5 RL 2000/78/EG als auch
Art. 27 UN-BRK den bundesdeutschen Gesetzgeber dazu, dafür Sorge zu
tragen, dass Arbeitgeber angemessene Vorkehrungen ergreifen, um Men-
schen mit Behinderungen die Erlangung und die Ausübung eines Berufes
durch spezifische, geeignete und erforderliche Anpassungsmaßnahmen zu
ermöglichen.

Der arbeitsmarktpolitische Ertrag dieser beiden zentralen Maßnahmen ist
indes bislang gering. Die Arbeitslosenquote von erwerbsfähigen Menschen
mit einer schweren Behinderung17 verharrt im Vergleich zu Menschen ohne
Behinderung nach wie vor auf doppelt so hohem Niveau18 und das obwohl
Menschen mit einer schweren Behinderung weit weniger häufig Gefahr lau-
fen arbeitslos zu werden als nicht behinderte Menschen.19 Dabei erweist sich
insbesondere der Zutritt auf den allgemeinen privaten Arbeitsmarkt als Na-
delöhr der beruflichen Inklusion, da sich beobachten lässt, dass erwerbslose
Menschen mit einer Behinderung weitaus weniger häufig die Einstellung bei
einem privaten Arbeitgeber gelingt als Menschen ohne eine Behinderung.20

14 Welti, RdLH 2012, 1, 2.
15 Bieritz-Harder, ZSR Sonderheft 2005, 36, 37 ff.
16 Waddington, CLLJ 1996, 62, 73.
17 In der folgenden Darstellung wird der Begriff der Schwerbehinderung synonym auch

für die schwerbehinderten Menschen gleichgestellten Menschen mit einer Behinderung
verwendet, sofern keine besondere Bezeichnung erfolgt.

18 Im Jahr 2018 betrug die Arbeitslosenquote von Menschen mit einer schweren Behin-
derung 11,20 % gegenüber der allgemeinen Arbeitslosenquote von 6,5 %, vgl. Rehadat –
Statistiken zu Behinderung und Beruf, im Internet unter: https:// https://www.rehadat-stati
stik.de/statistiken/berufliche-teilhabe/arbeits-und-erwerbslosigkeit/arbeitslos-statistik-d
er-bundesagentur-fuer-arbeit/ (abgerufen am 20.03.2020).

19 Statistik der Bundesagentur für Arbeit – Berichte: Blickpunkt Arbeitsmarkt– Situa-
tion schwerbehinderter Menschen, Nürnberg, April 2019, S. 13, im Internet unter: https://s
tatistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/Arbeitsmarktberichte/Personengruppen/g
enerische-Publikationen/Brosch-Die-Arbeitsmarktsituation-schwerbehinderter-Mensche
n.pdf (abgerufen am 20.03.2020).

20 Vorholz/Mariß, DL 2014, 553; Brockmann, DVfR Forum B 13–2014, S. 3; Deinert,
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Die vorliegende Arbeit hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, die Be-
schäftigungspflicht und das Konzept der angemessenen Vorkehrungen hin-
sichtlich ihrer Zielvorgaben in ihrer normativen Ausgestaltung und der sich
daraus möglicherweise ergebenden rechtlichen Defizite beim Beschäfti-
gungszugang zu privaten Arbeitgebern von Menschen mit einer Behinderung
zu untersuchen.21 In Anbetracht der Forderung, dass das deutsche Schwer-
behindertenarbeitsrecht wegen der unterschiedlichen Wirkweise der tradier-
ten quotalen Beschäftigungspflicht einerseits und der progressiven indivi-
duellen Vorkehrungspflicht andererseits gar eines grundlegenden Perspekti-
venwechsels bedarf,22 verbleibt es dabei nicht bei einer reinen Darstellung
dieser zentralen Instrumente. Vielmehr wird dieses Spannungsfeld dahinge-
hend kritisch zu würdigen sein, ob die Beschäftigungspflicht als das „Kern-
stück“ und die angemessenen Vorkehrungen als das „Herzstück“ der Be-
schäftigungsförderung (schwer) behinderter Menschen zwei Seiten derselben
Medaille sind und somit der Normalität des Verschiedenseins im Arbeitsle-
ben Ausdruck verleihen können.

B. Gang der Untersuchung

Die Strukturen des Schwerbehindertenrechts mit seinem Kernstück Be-
schäftigungspflicht und Ausgleichsabgabe blicken auf eine lange, bis zum
Ende des 1. Weltkrieges reichende Tradition zurück. Der historische Über-
blick im zweiten Kapitel soll daher zunächst die notwendigen Hintergründe
dieses Regelungskonzepts verschaffen und dabei die Frage beantworten, wel-
che Implikationen sich durch das (jüngere) Grundgesetz für die Integration
von Menschen mit einer Behinderung in den privaten Arbeitsmarkt ergeben.

Im anschließenden dritten Kapitel werden die internationalen Rechtsvor-
gaben im Zusammenhang mit der Beschäftigungsförderung von Menschen
mit Behinderungen zu identifizieren sein. Neben der Herausarbeitung des
Konzeptes der angemessenen Vorkehrungen im Zusammenhang mit dessen
Einbettung in der RL 2000/78/EG und der UN-BRK werden an dieser Stelle
auch die Einflüsse dieser Rechtsquellen auf die Beschäftigungspflicht erör-
tert und die Verbindlichkeit für die deutsche Rechtsordnung dargestellt.

ZSR Sonderheft 2005, 104; Jakobs, GuS 27–8/2004, 30; so bereits schon Dopatka/Ritz,
ZSR 1982, 193, 211.

21 Nicht Gegenstand der vorliegenden Bearbeitung ist daher die Rekrutierungspflichten
öffentlicher Arbeitgeber, sowie die besonderen Instrumente der Beschäftigungssicherung
aus Präventionspflichten und besonderem Kündigungsschutz, vgl. §§ 167 SGB IXff.

22 Säcker, BB-Beil. 2004, Nr. 16, 16, 18; Thüsing, NZA 2001, 1061, 1063; Rieble, EzA
§ 123 BGB Nr. 40, S. 11, 14.
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An diesen geschaffenen Horizont wird sodann in den Kapiteln vier und
fünf angeknüpft. Zunächst gilt es die Verortung des Konzeptes der ange-
messenen Vorkehrungen im deutschen Recht ausfindig zu machen, da dieses
keine wörtliche Umsetzung erfahren hat. Als mögliche normative Herbergen
dieses Konzeptes werden dabei sowohl die besonderen arbeitsrechtlichen
Vorschriften des SGB IX, die zivilrechtlichen Generalklauseln als auch die
Vorschriften des AGG untersucht. Im Anschluss daran soll das System der
Beschäftigungspflicht und Ausgleichsabgabe vorgestellt und anschließend
der Frage zugeführt werden, ob es sich in seiner jetzigen Ausgestaltung in
verfassungsrechtskonforme Art und Weise als Beschäftigungsmotor schwer-
behinderter Menschen erweist. Angesichts des gewandelten Verständnisses
von Behinderungen wird im 6. Kapitel die Frage beantwortet, ob die Be-
schäftigungspflicht und die angmessenen Vorkehrungen hinsichtlich ihrer
Wirkmechanismen tatsächlich zwei Seiten derselben Medaille der Beschäf-
tigungsförderung von Menschen mit Behinderung darstellen.





Kapitel 2

Von der tatsächlichen zur verfassungsrechtlichen
Notwendigkeit der Beschäftigungsförderung

schwerbehinderter Menschen

Die Beschäftigungspflicht der Arbeitgeber und die dazugehörige Ausgleichs-
abgabe sind historisch gewachsen und haben, trotz des sich in dieser Zeit
gewandelten sozialen und rechtlichen Umfeldes, ihre normative Grundsys-
tematik beibehalten. Um die Wirkungsweise und den ihr zugrundeliegenden
sozialpolitischen Gestaltungsgedanken dieses Instrumentes vollumfänglich
erfassen zu können, ist ein Rückblick zu ihren Anfängen notwendig.

A. Historische Entwicklung der Beschäftigungspflicht und der
„behindertengerechten Beschäftigung“

I. Die Folgen des ersten Weltkrieges

Die quotale Beschäftigungspflicht war die Reaktion des historischen Gesetz-
gebers auf die Folgen des ersten Weltkrieges: 900 000 kriegsversehrte Sol-
daten, davon über 250 000 mit einer Minderung ihrer Erwerbsfähigkeit um
mindestens 50 %, stellten die junge Republik vor eine in dieser Dimension
bislang unbekannte soziale Aufgabe.1 In Anbetracht dieses Notstandes er-
wiesen sich die bis dahin existierenden Regelungen wegen ihres Schwerpunk-
tes auf finanzieller Absicherung kriegsbeschädigter Menschen2 nicht nur als
unfinanzierbar, sondern sie klammerten auch die berufliche Reintegration
der Schwerbeschädigten aus.3 Um der sozial-psychologischen Erkenntnis
Rechnung zu tragen, dass Kriegsbeschädigte erst durch eine Wiedereinglie-
derung in das Erwerbsleben ein gesellschaftliches und wirtschaftliches Selbst-
wertgefühl vermittelt bekommen können, wurde ein gesetzlicher Paradig-

1 Wilrodt–Neumann, SchwBG, Einl. Rn. 5.
2 Vgl. das Militärpensionsgesetz aus dem Jahre 1871, RGBl. 1871, S. 275, das Mann-

schaftsversorgungsgesetz, RGBl. 1906, S. 593 und das Offizierpensionsgesetz,
RGBl. 1906, S. 565.

3 Mann–Rohwer-Kahlmann/Schroeder-Printzen, SchwBeschG, Einl. Rn. 5; Wil-
rodt–Neumann, SchwBG, Einl. Rn. 5; Knaak, SchwBeschG, Einl. S. 2.
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menwechsel von der bloßen finanziellen Fürsorge zur beruflichen Reinte-
gration angestrebt.4

Diese gesamtgesellschaftliche Aufgabe der Versorgung der schwerbe-
schädigten Kriegsopfer war unter Berücksichtigung der individuellen Leis-
tungsfähigkeit an jedes Mitglied der Gesamtheit gerichtet, sodass auch die
Arbeitgeber adressiert wurden. Da mangels Kapazitäten nicht allein die öf-
fentlichen Arbeitgeber die berufliche Rehabilitation bewerkstelligen konn-
ten, statuierte die bereits im Zuge der Demobilmachung erlassene „Verord-
nung über die Beschäftigung Schwerbeschädigter“ die Verpflichtung auch der
privaten Arbeitgeber, auf mindestens 1 % ihrer Arbeitsplätze schwerbe-
schädigte Menschen zu beschäftigen und dadurch bei der beruflichen Inte-
gration der Schwerbeschädigten mitzuwirken.5 Der Verordnungsgeber re-
spektierte mit dieser Regelung das Prinzip der freien Wirtschaft und der
daraus resultierenden Entscheidungsfreiheit des Arbeitgebers hinsichtlich
seiner Vertragspartner, indem es den Arbeitgebern überlassen wurde, den
Schwerbeschädigten auf Grund seiner Kompatibilität mit den betrieblichen
Erfordernissen auszuwählen.6 Jedoch hatten Arbeitgeber, und dies stellte die
maßgebliche Synthese zur sozialen Verpflichtung der Arbeitgeber dar, eine
bestimmte quotale Beschäftigung schwerbeschädigter Menschen zu gewähr-
leisten und für diese auch einzustehen.

Dieses Grundprinzip überdauerte wegen der nach wie vor dringenden
sozialen Aufgabe der beruflichen Integration schwerbehinderter Menschen
auch das Ende der Demobilmachung und mündete, nach der Behebung ei-
niger konzeptioneller Unklarheiten und praktischer Umsetzungsschwierig-
keiten, im Gesetz über die Beschäftigung Schwerbeschädigter vom
12.01.19237 und erhielt somit eine bis zum Jahr 1945 geltende normative
Prägung.

Die genaue Beschäftigungsquote konnte dabei per Verordnung festgelegt
werden und wurde vom Reichsarbeitsminister sodann auf 2 % für Unterneh-
men mit einer Größe ab 20 Arbeitsplätzen taxiert. Dabei wurde die Verpflich-
tung zur Beschäftigung gem. § 1 SchwBeschG in der Kommentarliteratur
auch als „Kontrahierungszwang der Arbeitgeber zugunsten Schwerbeschädig-
ter“8 überschrieben. Als öffentlich-rechtliche Pflicht galt sie jedoch nur dem
Staat gegenüber, wobei die Erfüllung dieser Verpflichtung allein über die

4 Wilrodt–Neumann, SchwBG, Einl. Rn. 3; Jung, DB 1974, 919; Welti, Behinderung
und Rehabilitation, S. 211; LPK-SGB IX–Joussen, Einf. Rn. 8; Wittenburg, Die Einstel-
lungspflicht nach dem Schwerbschädigtengesetz, S. 10; Harmsen, Arbeitgeberverpflich-
tungen im Schwerbehindertengesetz, S. 30.

5 Vgl. § 1 SchwBeschVO, RGBl. 1919, S. 28.
6 Mann–Rohwer-Kahlmann/Schroeder-Printzen, SchwBeschG, Einl. Rn. 9.
7 RGBl. 1923, S. 58, zur vorgehenden Novelle vom 23.12.1922 vgl. RGBl. 1922, S. 972.
8 Knaak, SchwBeschG, § 1 S. 14.
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privatrechtliche Arbeitsbeziehung mit dem schwerbeschädigten Menschen
erfolgen konnte.9 Kam der Arbeitgeber seiner quotalen Beschäftigungs-
pflicht nicht nach, konnte die zuständige Behörde (Hauptfürsorgestelle) eine
Zwangseinstellung schwerbeschädigter Menschen durch die Fiktion des
Arbeitsverhältnisses zu bestimmbaren oder tariflich üblichen Konditionen
vornehmen.10 Mit der unbedingten Einstellungsverpflichtung des Gesetzes
korrespondierte auch, dass die Zahlung einer Ausgleichsabgabe im Falle der
Nichtbeschäftigung gesetzlich noch nicht vorgesehen war.11 Lediglich in den
Fällen, in denen die betrieblichen Gegebenheiten eine Beschäftigung von
schwerbehinderten Menschen nicht hergaben, konnte die Hauptfürsorge-
stelle gem. § 6 Abs. 2 SchwBeschG private Arbeitgeber teilweise oder ganz
von der Beschäftigungsverpflichtung befreien. Die Hauptfürsorgestellen
machten, um den Gesetzeszweck der Beschäftigungsförderung nicht zu un-
terlaufen, von dieser Möglichkeit jedoch nur sehr restriktiv Gebrauch und
verbanden sie meist gem. § 6 Abs. 2 S. 2 SchwBeschG mit der Auflage der
Zahlung an die Beschädigtenfürsorge.12

Eine weitere Besonderheit zum heutigen Recht stellte das „Erfüllungssur-
rogat“ des § 9 SchwBeschG dar.13 Denn danach konnte der private Arbeit-
geber seiner Beschäftigungspflicht durch die Überlassung oder Verpachtung
einer „Siedlungsstelle“ nachkommen, sofern diese dem Schwerbeschädigten
und seiner Familie durch die Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit einen
angemessenen Lebensunterhalt ermöglichte und die Hauptfürsorgestelledies
verifizierte.

Auch wenn die dadurch intendierte Förderung der beruflichen Selbststän-
digkeit ein sehr modernes Verständnis der Schwerbeschädigung suggeriert,
weil es die selbstbestimmte wirtschaftliche Lebensführung des schwerbe-
schädigten Menschen förderte, zeugt das Gesetz an anderer Stelle noch von
einem ausgeprägten Paternalismus. Zwar existierte mit § 10 Abs. 2
SchwBeschG eine Vorschrift, die Arbeitgeber zur Umgestaltung der betrieb-
lichen Begebenheiten verpflichten konnte und somit dem individualistischen
Konzept der angemessenen Vorkehrungen sehr nahe zu kommen scheint.
Allerdings wurden hierdurch keinerlei Rechte des schwerbeschädigten

9 Knaak, SchwBeschG, § 1 S. 17.
10 Schoppen, Die Beschäftigung Schwerbeschädigter-Kommentar, § 7, S. 58; Knaak,

SchwBeschG, § 7 S. 45; eingehend: Wittenburg, Die Einstellungspflicht nach dem Schwer-
beschädigtengesetz, S. 44 ff.

11 Vgl. Mayer, Die Pflicht der Arbeitgeber zur Beschäftigung, S. 8; Jung, DB 1974, 919;
Deinert/Welti–Deinert, SWK BR, Schwerbehindertenrecht, arbeitsrechtliches, Rn. 2

12 Knaak, SchwBeschG, § 6 S. 38; Wilrodt–Neumann, SchwBG, § 8 Rn. 1; Mayer, Die
Pflicht der Arbeitgeber zur Beschäftigung, S. 8.

13 Schoppen, Die Beschäftigung Schwerbeschädigter-Kommentar, § 6 S. 47; Knaak,
SchwBeschG, § 9 S. 58.
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Arbeitnehmers selber begründet, da es allein der Hauptfürsorgestelle oblag,
den Arbeitgeber zu diesen Maßnahmen zu verpflichten.14 Kam der Arbeit-
geber vorsätzlich oder in grober Fahrlässigkeit dem gesetzlichen Pflichten-
program nicht nach, so konnte sein Verhalten auf Antrag der Hauptfürsor-
gestellen gem. § 18 SchwBschG mit einer sog. „Sozialbuße“15 sanktioniert
werden, welche den der Allgemeinheit durch die Nichtbeschäftigung von
Schwerbeschädigten entstandenen Schaden regulieren sollte.16

Der Befund der damaligen Beschäftigungspflicht im Schwerbeschädigten-
gesetz fällt und fiel äußerst positiv aus. Nicht nur, dass es dem Gesetzgeber
gelungen war, zwischen unternehmerischer Entscheidungsfreiheit einerseits
und sozialstaatlicher Aufgabenerfüllung andererseits eine ausgewogene Re-
gelung zu schaffen.17 Auch die tatsächliche Bilanz dieses Instrumentes wurde
der gesetzgeberischen Intention der Wiedereingliederung der Schwerbe-
schädigten in den Wirtschaftsprozess gerecht, gelang es insgesamt 450 000
schwerbeschädigte Kriegs- oder Arbeitsopfer trotz der großen wirtschaftli-
chen Krisen und der hohen allgemeinen Arbeitslosigkeit nahezu restlos auf
den Arbeitsmarkt zu integrieren.18

II. Zäsur in Zeiten des Nationalsozialismus

Bereits vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten trübten sozialdar-
winistische Züge den Eingliederungsgedanken von Menschen mit einer, da-
mals noch nicht so bezeichneten, Behinderung. So waren es vor allem die sog.
„Kosten-Nutzen-Rechnungen“, wonach zwischen wirtschaftlich “wertvol-
len“ und wirtschaftlich „minderwertigen“ Menschen unterschieden wurde.19

Auf politischen Nährboden stießen diese Bestrebungen jedoch erst im Zuge
der Weltwirtschaftskrise Ende der 1920er Jahre und erreichten ihre Perver-
sion nach der Machtergreifung der NSDAP im Jahre 1933. Unter dem na-
tionalsozialistischen Regime gesellten sich zu den vermeintlichen ökonomi-
schen Argumenten vor allem noch rassenideologische Gedankenzüge, die in
der Bekämpfung der „übertreibenden Fürsorge des Einzelindividuums“20 zu

14 Mann–Rohwer-Kahlmann/Schroeder-Printzen, SchwBeschG, Einl. Rn. 12; Knaak,
SchwBeschG, § 10 S. 62; FKS/SGB IX – Kohte, Einleitung Rn. 9.

15 Schoppen, Die Beschäftigung Schwerbeschädigter-Kommentar, § 18 S. 80.
16 Knaak, SchwBeschG, § 1 S. 14.
17 Mann–Rohwer-Kahlmann/Schroeder-Printzen, SchwBeschG, Einl. Rn. 10.
18 Ausführlich hierzu: Wittenburg, Die Einstellungspflicht nach dem Schwerbeschä-

digtengesetz, S. 16 ff.; vgl. ferner: Cramer, Schwerbehindertengesetz, Einf. S. 4; Harmsen,
Arbeitgeberverpflichtungen im Schwerbehindertengesetz, S. 31.

19 Thomann, in: Begutachtung im Schwerbehindertenrecht, S. 35.
20 So der damalige Reichsminister des Inneren Wilhelm Frick, Rede auf der ersten Sit-

zung des Sachverständigenbeirats für Bevölkerungs- und Rassenpolitik am 28.06.1933,
abrufbar unter: https://archive.org/stream/0070WilhelmFrickRedeUeberBevoelkerungsU



Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz 20, 
130 ff., 135, 148 ff., 157ff.

Americans with Diabalities Act (ADA) 48, 
52

Anforderungsprofil 50, 58, 122 ff., 150, 153
Angemessene Vorkehrungen 45ff., 63ff., 

69 ff., 88, 93ff., 117 ff., 128, 130 ff., 153 ff., 
210 f., 264, 285

Annahmeverzug des Arbeitgebers 141 ff.
Anpassung des Arbeitsplatzes 99 
Anreizwirkung zur Beschäftigung 182, 208 
Arbeitgeberbegriff SGB IX 175, 196
Arbeitnehmerschutzrecht 107, 202
Ausgleichsabgabe 203ff.
– Rechtsnatur 203
– Berechnung 206
– Verwendung 209
– Erhöhung 243
– Abschaffung 242
Auswahlkriterien 122, 128
 
Barrierefreiheit 121, 129 f., 260 ff.
Behinderungsbegriff 76, 81, 183, 250 ff., 

260 ff., 285
Belastung, unverhältnismäßige 56, 60
Benachteiligungsverbot 26, 56, 82
– siehe Diskriminierungsverbot
Berufsfreiheit 22, 218 ff.
Beschäftigungspflicht
– öffentlich-rechtliche 76, 171 ff., 175 ff., 

189 ff., 231 ff., 240 ff., 274, 275 ff., 279, 
286 f.

– vertragsgemäße 113, 110, 112
Betriebsrat 116, 126
Bevorzugung 27, 78, 88, 98
Bewerbungsverfahren 54, 59, 118 ff., 129 f., 

167
Bundesagentur für Arbeit 104, 120, 268 f.

Sachregister

Direktionsrecht 109, 144 f.
Diskriminierung 59 ff., 148 ff.
– mittelbare 60 ff., 66, 153 ff.
– unmittelbare 59, 65, 149 ff.
Diskriminierungsverbot, 59 ff., 148 ff.
Drittbezug angemessener Vorkehrungen 55

Effektuierungsgebot 241
Entschädigung 158, 163 ff.
Europäische Grundrechtecharta/Sozial-

charta 33 ff.

Finanzierungsvorbehalt 41, 56, 203, 212, 
247, 289

Fortbildung 98, 131
Fragerecht
– vorkehrungs- /anpassungsbezogene 

Fragen 134 ff.
– Erfüllung Beschäftigungspflicht 189 ff.
Fürsorgepflicht 107, 111 ff., 142

Gleichbehandlungsgrundsatz 46 ff., 59, 86, 
132, 134

Gleichbehandlungsrahmenrichtlinie 
(RL2000/78/EG) 34 f., 46 ff., 74 ff.

Grad der Behinderung 256 ff.

Inklusion 37 ff.
Internationale Arbeitsorganisation (ILO) 32

Kontextfaktoren 32, 251 f., 254, 264, 285
Kontrahierungszwang 8, 157, 159
Kostenübernahme 104, 210, 236
Kündigungsschutz 237 f., 246

Mehrarbeit, Befreiung 11, 101 f.
Mehrfachanrechnung 185, 195 f.
Menschenwürde 22 f.



310 Sachregister

Nebenpflicht, vertragliche 110, 114 f.

Offenbarungspflicht 137 ff.

Paternalismus 9
Persönlichkeitsrecht 96, 112 ff., 138, 167
Pflichtplätze 176, 181 ff., 194
Positive Maßnahmen 74 ff., 84, 86 f., 101, 

122, 124, 240
Privatautonomie 23, 201, 218 ff.
Prüfpflicht 119 ff.
– abstrakte 121 ff.
– konkrete 124 ff.

Recht auf Arbeit 37 f., 240 
Rehabilitationsrecht 18
Rücksichtnahmepflicht, vertragliche 110 ff., 

128 f.

Schadensersatz 147, 157 ff.
Schutzrecht, kontraproduktives 232 ff., 242, 

247
Schwerbehinderter Arbeitgeber 196

schwerbehinderte Frauen 186 ff.
Schwerbehindertengesetz 15 f.
Schwerbehindertenvertretung 19, 119, 120, 

126, 191
Schwerbehinderung 183 f., 189, 256 f.
Schwerbeschädigtengesetz 11 ff.
Sozialgesetzbuch IX 18, 94 ff., 171 ff.
Sozialstaatsgebot 23 ff., 26, 245
Stigmatisierung 278 f.

Teilzeit 100 f.

Übereinkommen der Vereinten Nationen 
über die Rechte   von Menschen mit einer 
Behinderung 36 ff., 69 ff., 84, 240, 252

Vergütungskompensation 54 f., 141, 144, 158
Vertragsänderung 96, 100, 142 ff.

Zusatzurlaub 88, 101 f., 235, 246
Zustimmungsersetzungsverfahren 116
Zwangseinstellung 9, 16
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